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Themen

Migrationspolitik: Kommunale Sozialhilfe ist gefordert

Faire Losungen fur heikle Falle

Sozialhilfestopp fiir ab-
gewiesene Asyl Su-
chende und Integration
von vorldufig Aufgenom-
menen: Diese zwei Rich-
tungsdnderungen in der
Migrationspolitik stel-
len Kantone, Stddte und
Gemeinden vor knifflige
Fragen.

setzesinderungen zwar etwas
steuern, jedoch nicht verhindern
ldsst.

Voraussichtlich wird ein erster
Teil des neuen Rechts anfangs
2007 und der letzte Teil anfangs
2008 in Kraft gesetzt. Fiir die kom-
munale und kantonale Ebene
sind vor allem zwei Bereiche von
besonderem Interesse: einerseits
die Nothilfe und der Vollzug der
Wegweisung fiir Personen mit
einem rechtskriftigen negativen
Asylentscheid, die von der Sozial-

Vorldufig Aufgenommene kénnen zukinftig rasch einer Arbeit nachgehen und sollen dadurch
besser integriert werden. So sieht es das neue Auslandergesetz vor.

26 ZeSo 4/2006

Die Schweizer Stimmberechtigten
haben am 24. September 2006 ein
neues «Gesetz iiber die Ausldnde-
rinnen und Auslinder» (AuG) so-
wie einige Anderungen im Asylge-
setz (AsylG) angenommen. Damit
hat die Schweiz in der Migrations-
politik eine weitere Standortbe-
stimmung vorgenommen. Beim
Vollzug werden aber noch einige
heikle Probleme zu losen sein.
Dies, weil sich die Probleme an
der Front immer wieder anders
prasentieren als vorgesehen. We-
sentlich ist in diesem Zusammen-
hang auch, dass sich die Einwan-
derung in die Schweiz mit Ge-
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hilfe des Bundes ausgeschlossen
sind und andererseits die Integra-
tion der vorliufig aufgenom-
menen Personen.

1. Personen mit einem

negativen Asylentscheid

Der Sozialhilfestopp wird nach
neuem Recht nun auf jene Per-
sonen ausgedehnt, die einen
rechtskriftigen negativen Asylent-
scheid erhalten haben. Bisher traf
diese Massnahme nur Personen
mit einem Nichteintretensent-
scheid. Davon waren ungefihr
2500 Personen pro Jahr betroffen.
Bei dieser Gruppe handelte es sich

vorwiegend um junge Erwachse-
ne. Zur Ausrichtung der Nothilfe
und fiir den Vollzug der Wegwei-
sung hat die Konferenz der kanto-
nalen Sozialdirektoren im Jahre
2004 den Kantonen empfohlen,
eine entsprechende Anlaufstelle
einzurichten. Viele Kantone ha-
ben diese Empfehlung umgesetzt,
sodass die kommunalen Sozial-
dienste diese Personen an die kan-
tonalen Stellen verweisen konn-
ten. Mit der Ausdehnung des
Sozialhilfestopps auf Personen
mit einem rechtskriftigen nega-
tiven Entscheid diirfte sich die
Zahl der Personen, die das Land
verlassen miissen, zurzeit auf
mehr als 9000 erhohen. Bei dieser
Gruppe handelt es sich um Einzel-
personen, aber auch vermehrt um
Familien mit Kindern, die zum
Teil im Schul- oder Ausbildungs-
alter sind. Einige dieser Personen
leben bereits seit vielen Jahren in
der Schweiz und wohnen nicht
mehr in Sammelunterkiinften,
sondern in privaten Wohnungen.
Bis zur Ausreise haben sie An-
spruch auf Nothilfe. Nach altem
Asylrecht wird eine einmalige
Entschiddigung vom Bund an die
Kantone von 15000 Franken pro
Fall, nach neuem Recht ein ein-
maliger Betrag von 6000 Franken
pro Fall entrichtet. Fiir weitere
Kosten sind die Kantone und die
Gemeinden zustdndig.

Ungeklarte Fragen

In diesem Zusammenhang stel-
len sich einige heikle Fragen. Un-
klar ist ndmlich, wer fiir die Aus-
richtung der Nothilfe an diese
Personen bis zur Ausreise zustin-
dig ist. Sind es die Kantone oder
die kommunale Sozialhilfe oder -
je nach Fallkategorie - die eine
oder andere Ebene? Auch die Un-
terstiitzungskriterien und die Ho6-
he der Betrdge sind noch nicht
Klar definiert: Wie soll man in der
Praxis beispielsweise mit dlteren
oder kranken Menschen umge-
hen, mit Familien oder alleinste-
henden Frauen mit Kindern oder



mit jungen Erwachsenen ohne Be-
ziehungsnetz im Ausland? Kann
bei diesen Personen eine Riick-
kehr oder Riickfithrung ins Auge
gefasst werden? Fraglich ist auch,
wie sich die Bevolkerung in der
Gemeinde verhalten wird, wenn
eine gut integrierte Familie mit
schulpflichtigen Kindern und
guter Arbeitssituation oder gar
mit Jugendlichen in Ausbildung
nach langen Verfahrensjahren
von einem Tag auf den anderen
ausreisen soll. Und eine weitere
Knacknuss stellt sich dann, wenn
sich kein Land finden ldsst, das
die betroffene Person aufnehmen
will oder wenn die Identifikation
ausreisepflichtiger Personen und
der zwangsweise Vollzug nicht
moglich sind, weil die Herkunfts-
linder im konkreten Fall nicht ko-
operieren.

Menschenverstand

Staatsvertrige sind noch lange
kein Garant fiir eine Riicknahme
im konkreten Fall. Entscheidend
ist, ob sich fiir Personen und Fami-
lien, die nicht zurtickgefiihrt wer-
den konnen, gemiss Hartefallre-
gelung eine Losung finden ldsst.
In der Vergangenheit wurden dhn-
liche Fille nach gesundem Men-
schenverstand politisch geldst -
Juristerei hin oder her.

Es stellt sich die Frage, welche
Mittel die Gemeinden und Stidte
haben, wenn die vorinstanzlichen
Behorden solch heikle Fille nicht
oder nicht innert angemessener
Frist 16sen koénnen. Die davon be-
troffenen Personen leben irgend-
wo in einer Stadt oder Gemeinde.
Es sind also die kommunalen
Behorden, die - je linger die An-
wesenheit dauert - mit schwie-
rigeren Problemen konfrontiert
sein diirften. Dies kann zum Bei-
spiel Einschulungsfragen von Kin-
dern betreffen, Krankheitsfille
oder Heimeintritte von dlteren
Personen. Den Stidten und Ge-
meinden fillt hier die schwierige
Aufgabe zu, adiquate faire Einzel-
falllésungen zu finden.

2. Vorlaufig Aufgenommene

Nach dem neuen Auslidnderge-
setz werden vorldufig aufgenom-
mene Personen besser gestellt als
frither. Bisher konnten die Betrof-

fenen nur voriibergehend in der
Schweiz bleiben, in der Praxis
zeigte sich aber, dass die meisten
definitiv in der Schweiz geblieben
sind. Diese Tatsache hat zu poli-
tischen Auseinandersetzungen ge-
fithrt. Einerseits galt die Doktrin,
dass Personen, die irgendwann
das Land verlassen miissen, nicht
integriert werden sollen. Anderer-
seits warteten diese Leute oft {iber
Jahre auf einen Entscheid und ei-
ne Riickkehr ins Herkunftsland
wurde dadurch kaum mehr zu-
mutbar. Spitestens von diesem
Moment an erwartete aber der
Staat von den Betroffenen, dass
sie in Gesellschaft und Arbeits-
markt integriert sein sollten. Dies
fiithrte dazu, dass viele Personen
und Familien sich nur schwer ein-
gliedern konnten, weil unter an-
derem der Staat den richtigen
Zeitpunkt fiir integrative Mass-
nahmen verpasst hatte.

Unterstiitzen - aber wie?

Mit dem neuen Gesetz gibt
es einen Paradigmawechsel. Die
betroffenen Personen sollen in-
tegriert werden, sobald der
Entscheid tber die vorldufige
Aufnahme vorliegt. Zurzeit wer-
den einige tausend solcher Ent-
scheide pro Jahr gefdllt. Wird der
Entscheid innert niitzlicher Frist
getroffen, so konnen die Betrof-
fenen bereits nach einer relativ
kurzen Anwesenheit in der
Schweiz einer Arbeit nachgehen.
Damit wird eine Integration we-
sentlich erleichtert. Andere Per-
sonen, zum Beispiel beruflich
schlecht qualifizierte, sind am An-
fang auf staatliche Unterstiitzung
angewiesen. Nach neuem Recht
bezahlt der Bund wéihrend den
ersten sieben Jahren seit Ankunft
Beitrige an die Kantone fiir die
Unterstiitzung dieser Personen.
Danach miissen die Kantone und
Gemeinden fiir eine allfdllige So-
zialhilfe aufkommen. Die finan-
zielle Unterstiitzung des Bundes
ist in der Regel mindestens 20 Pro-
zent tiefer als die Ansitze der
SKOS-Richtlinien. Grund dafiir ist,
dass die Ansitze des Bundes nach
«alter Ideologie» keine Integration
von vorliufig Aufgenommenen
vorsahen. Kantone und Gemein-
den miissen sich deshalb nach er-

folgtem rechtskriftigem Ent-
scheid die Frage nach der Hohe
der Unterstiitzung stellen. Soll di-
ese sich - fiir eine Ubergangspha-
se—nach den Ansédtzen des Bundes
richten oder von Beginn an nach
den SKOS-Richtlinien? Nach dem
Willen des Gesetzgebers ist die In-
tegration dieser Personen neu zur
Pflicht erklart worden. Dieser Pa-
radigmawechsel muss deshalb
auch bei einer allfdlligen Unter-
stitzung zum Ausdruck kom-
men, was fiir die Anwendung der
SKOS-Richtlinien spricht. Zudem
konnte es je nach kantonalem
Sozialhilferecht auch aus juristi-
scher Sicht heikel sein, fiir diese
vorldufig aufgenommenen Perso-
nen eine andere Unterstiitzungs-
praxis einzufithren. Eine Diskus-
sion zu diesem Thema wird not-
wendig sein.

Statusfragen

Integration setzt voraus, dass
der Staat weitere Starthilfen zur
Verfiigung stellt. Dazu gehdren
insbesondere die Statusfragen:
Nach wie vielen Jahren erhalten
diese Personen eine B-Bewilli-
gung? Wie ist die Praxis in den
einzelnen Kantonen geregelt? Die
Chance, eine Arbeit oder eine
Lehrstelle zu bekommen, hidngt
schliesslich wesentlich mit der
Art der Aufenthaltsregelung in
der Schweiz zusammen. Anstren-
gungen auf diesem Gebiet sind
notwendig. Integration ist aber
auch eine Frage der Bildung und
Sprachkompetenz. Ein addquates
Engagement der Betroffenen, der
Gemeinden und Stéddte, aber auch
des Bundes, insbesondere in fi-
nanzieller Hinsicht, ist Vorausset-
zung fiir eine nachhaltige Inte-
gration.

Empfehlungen

Die Konferenz der Sozialdirek-
toren und -direktorinnen (SODK)
hat die obgenannten Probleme er-
kannt und zwei Arbeitsgruppen
eingesetzt, die entsprechende
Empfehlungen erarbeiten sollen.
Diese werden von der SODK zu ge-
gebener Zeit veroffentlicht.

Maria Luisa Ziircher
Stv. Direktorin des Schweizerischen
Gemeindeverbandes

4/2006 ZeSo 27



	Faire Lösungen für heikle Fälle

